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Mit dem kommenden Wintersemester kommt es zu einer 
entscheidenden Zäsur im rechtswissenschaftlichen 
Diplomstudium an der Universität Graz. Studienplätze 
werden auf Basis eines vorab festgelegten Kontingents 
an jene vergeben, die im Zuge der Vorabregistrierung 
ein Online Self-Assessment durchlaufen und im 
Anschluss daran den Zugangstest positiv absolviert 
haben. So (oder so ähnlich) könnte man den Stand 
der derzeitigen Entwicklung des Studienzugangs 
zusammenfassen. Und das wäre auch gar nicht wirklich 
falsch. 

Wirklich richtig wäre es freilich auch nicht. Denn 
eine so verkürzte Zusammenfassung muss Ängste 
bei jenen schüren, die ein rechtswissenschaftliches 
Diplomstudium in Graz in Aussicht nehmen. Und diese 
Ängste sind kaum berechtigt. Denn es stimmt, dass das 
Kontingent der künftigen Studierenden vorab festgelegt 
wird. Mit 600 Studienplätzen ist das Kontingent aber 
so angesetzt, dass es – den Erfahrungswerten der 
Fakultät entsprechend – dem realen Bedarf gerecht 
wird. Ziel des neuen Systems ist ja keineswegs 
talentierten jungen Menschen, den Studienzugang 
mit Hilfe künstlicher Hürden unnötig zu erschweren, 
sondern vorab die Anforderungen, die das Studium 
mit sich bringt und die mit dem Studium verbundenen 
Zielsetzungen abzuklären. Das soll gewährleisten, dass 
gerade im Bereich der Studieneingangsphase das im 
Vordergrund steht, was vordergründig ist: das Studium. 

Sichergestellt wird das durch ein Online Self-
Assessment, das im Gefolge der Registrierung (1. März 
bis 15. Mai) zu absolvieren ist (bis zum 31. Mai). Wer auf 
unigate.at auch nur einen kurzen Blick auf das Online 
Self-Assessment wirft, wird rasch feststellen, dass es 
hier nicht um eine „Prüfung“ geht, sondern, dass die 
Fragestellungen nur der besseren Selbsteinschätzung 
mit Blick auf das, was im Studium und später in der 
juristischen Praxis erwartet wird, dienen. Dafür ein 
Gespür zu entwickeln, bevor man sich für einen 
(egal welchen) Studienzweig entscheidet, kann keine 
schlechte Idee sein.

Eigentliche Zugangstest werden über die Registrierung 
und das Online Self-Assessment hinausgehend 
überhaupt nur dann zentral abgehalten, wenn das 
Kontingent der Studierenden für das kommende 
Studienjahr ausgeschöpft ist. Dass das so ist, ist 
keineswegs ausgemacht. Aber auch wenn eine 
solche Runde notwendig sein sollte, wird sie keine 
vorgeschaltete rechtswissenschaftliche „Prüfung“ 
beinhalten, sondern ausschließlich dazu dienen, die 
kognitiven Kompetenzen der Kandidatinnen und 
Kandidaten zu evaluieren. Die Studierenden, die ich in 
meinen Jahren in Graz kennenlernen durfte, werden 
damit keinesfalls Probleme haben

Nun mag sich nach dem Gesagten die Frage aufdrängen: 
Warum dann das Ganze? Darauf gibt es viele (und 
viele langweilige) Antworten. Jene, die mir am besten 
gefällt lautet: Damit es besser bleiben kann in Graz… 
Denn ich bin fest davon überzeugt, dass die REWI 
Graz sich durch ein ganz besonderes (und ein ganz 
besonders intensives) Verhältnis zwischen Lehrenden 
und Studierenden auszeichnet; ein Verhältnis in 
dem man nicht bloß neben-, sondern miteinander 
akademische Herausforderungen meistert, in dem 
Raum ist für Diskussion und gelebte intellektuelle 
Auseinandersetzung und in dem jede und jeder 
Einzelne der wichtigste Bestandteil des Ganzen sein 
kann ohne, dass das auf die Kosten der anderen geht. 

Damit wir das auch künftig (und vielleicht künftig noch 
besser) gewährleisten können, müssen wir uns verstärkt 
dahin ausrichten. Die Neuregelung des Studienzugangs 
ist ein erster Schritt in diese Richtung; aber es ist 
nichts, was jenseits dieser Funktion eigenständige 
Bedeutung für das Selbstverständnis des Studiums der 
Rechtswissenschaften beanspruchen könnte. Dieses 
Selbstverständnis kommt nicht in Regulierungen zum 
Ausdruck, sondern in den Gängen und Büros des 
ReSoWi, in den Vorlesungen und Seminaren, in der 
Bibliothek und auf dem Campus und nicht zuletzt auch 
beim Barfußball oder bei der Tea Party…

Die Angehörigen der Fakultät freuen sich schon jetzt über möglichst viele, 
die ab dem kommenden Studienjahr dieses Selbstverständnis mit uns teilen. 
Denn bei alldem, was derzeit noch unsicher scheinen mag, steht eines fest: 

Es wird ein großartiges Jahr.

Umstrittener Polizeikessel beim 328. 
Wiener Derby 
Immanuel Azodanloo

Knapp 1400 Menschen werden nach dem Wurf von Gegenständen auf die Fahrbahn der A23 unter 

Generalverdacht gestellt. Die folgende Einkesselung durch die Wiener Polizei dauert 7 Stunden, 

erfolgt lange Zeit ohne der nötigen Versorgung und bei Minusgraden. Derzeit prüft das LVwG Wien 
dutzende Maßnahmenbeschwerden.

Das Verhältnis Fußballfans und Polizei

Eine umfassende Begutachtung der Problemzonen dieser Beziehung würde hier mit Sicherheit den Rahmen 
sprengen. Bekanntlich ist es aber kein sonderlich Gutes. Speziell bei Rapid gab es in jüngerer Vergangenheit 
einige Zwischenfälle. Definitiv keine deeskalierende Maßnahme war die Choreografie der Rapid Fans im 
Heimspiel gegen die Glasgow Rangers am Donnerstag vor dem Derby. Sie nahmen das Datum des Spiels 
(13.12) zum Anlass, ihren Block mit den Ziffern 1312 einzuhüllen. 

„ACAB“ - Choreografie der Rapid Fans im Heimspiel gegen die Glasgow Rangers.

Das Kürzel steht für „ACAB“: 
„All Cops are Bastards“. 
Dabei gibt es immer wieder 
Situationen, in denen Polizei 
und Fans voneinander abhängig 
sind bzw. ein Mindestmaß an 
Zusammenarbeit erforderlich 
ist, um die Sicherheit und 
körperliche Unversehrtheit der 
Beteiligten zu gewährleisten 
z.B. bei Fanmärschen.

Das Wiener Derby 

vom 16.12.2018 wird Rapid Wien nicht nur aus sportlicher Sicht (1:6 Niederlage) negativ in Erinnerung 
bleiben. Laut Polizeibericht  warfen einige Teilnehmer des Rapid-Fanmarsches, auf dem Weg zum Stadion, 
Schneebälle, Getränkedosen und pyrotechnische Gegenstände auf die Fahrbahn der Südosttangente. Die 
Exekutivbeamten reagierten darauf mit der Einkesselung, Anhaltung und Identitätsfeststellung von knapp 
1400 Rapid-Anhängern.Die Schilderungen hinsichtlich des Vorgehens der Polizei während des Einsatzes 
könnten kaum unterschiedlicher sein. „Eingekesselte“ berichten von menschenunwürdigen Zuständen. 
Die Polizei dementiert und rechtfertigt ihr Vorgehen mit der Erfüllung des Tatbestands der vorsätzlichen 
Gemeingefährdung.

Kollektive Fanmärsche – warum eigentlich?

Sie dienen traditionell dazu, eine gemeinsame Anreise der organisierten Fanszene zu ermöglichen. Sie 
erleichtern der Polizei die Arbeit, vor allem in puncto „Kontrolle“. Die Route zum jeweiligen Stadion wird 
nicht willkürlich gewählt, sondern von der Polizei vorgegeben. Der so genannte Corteo erfolgt immer unter 
Begleitung und Aufsicht der Exekutive. Das hindert leider einige Unbelehrbare nicht daran, die Anonymität 
der Masse für Gesetzübertretungen zu missbrauchen. Oftmals auch für strafrechtlich relevante Vergehen.


